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Hauptamt   Vorlagen-Nr. 20/158/2020/1 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

13.05.2020 Verwaltungsausschuss Ö Entscheidung   

27.07.2020 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 14   Friedhof - Neuanlage Grabfeld für Sternenkinder 

 
Ausgangssituation: 
Auf dem Friedhof der Stadt Aulendorf gibt es bisher kein Grabfeld auf dem sogenannte 
Sternenkinder (Totgeburten) beigesetzt werden. Dies wurde zum einen aus der Mitte des 
Gemeinderates angeregt und zum anderen sind über die Kath. Kirchengemeinde Betroffene an 
die Stadtverwaltung herangetreten. 
 
Bisher werden diese meist auf den Friedhöfen der Städte mit Geburtskrankenhäusern 
beigesetzt, da diese bereits über ein Sternenkinder-Grabfeld verfügen. 
 
Im Januar fand eine Besichtigung des angedachten Standortes mit Diakon Schillinger und 
einer Vertreterin der Gruppe „leere Wiege“ auf dem Friedhof statt.  
 
Als Standort wurde bei dieser Begehung ein Bereich am Wall an der Stichstrasse des 
Riedweges in der Nähe eines Baumes (Grabfeld Q) auf dem neuen Friedhofsteil ausgesucht. 
Dieser leicht abseits gelegene Bereich wurde gewählt, um den trauernden Eltern einen ruhigen 
Ort zur Verfügung zu stellen.  
 
In Zusammenarbeit mit dem Friedhofsberater Herrn Ebinger wurde der beigefügte Entwurf für 
das Grabfeld erarbeitet.  
 
Dieser beinhaltet 12 Gräber für Totgeburten, vier kleinere Gräber für (tote) Frühgeburten und 
vier Urnengräber für Tot- und Fehlgeburten. 
 
Es soll mittig ein Grabmal errichtet werden, auf dem auf Wunsch eine Namensplakette der 
Verstorbenen angebracht werden kann. Das Grabfeld soll, in Anlehnung an den seltener für 
Sternenkinder gebräuchlichen Begriff „Schmetterlingskinder“ im Motivmotto Schmetterling 
gestaltet werden. 
 
Der Friedhofsberater Ebinger schätzt die Kosten der Errichtung des Grabfelds auf 14.172,90 € 
bei Ausführung als Betonpflasterweg und 15.957,90 € als Granitpflasterweg. Die 
Kostenschätzungen sind beigefügt. Darin enthalten sind die Erdarbeiten, der Rückbau des 
vorhandenen Weges, eine Mauer aus Kalksteinquadern, Einfassung, gepflasterter Weg, 
Rasenansaat und Pflanzung, ein (Schmetterlings)Grabstein, sowie eine Honorarpauschale für 
den Entwurf und die Kostenschätzung.  
 
Zwei Fotos des vorgeschlagenen Standortes sind beigefügt. 
 
Der Verwaltungsausschuss hat am 13.05.2020 folgenden einstimmigen Empfehlungsbeschluss 
gefasst: 
 

1. Auf dem Friedhof wird ein Grabfeld für Sternenkinder am vorgeschlagenen Standort 
angelegt. 
 

2. Der vorgelegte Entwurf wird umgesetzt und das Grabmal von lokalen Steinmetzen 
erstellt. Die Verwaltung wird beauftragt, von Steinmetzten Angebote und entwürfe mit 
dem Thema „Schmetterling“ einzuholen. 
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Es wurden folgende drei Angebote und Entwürfe abgegeben: 
 

1. Geier und Huber Bildhauer, Aulendorf 
Jurakalk, Schwäbische Alb mit Schmetterlingen aus venezianischem Glas, behält auch 
nach vielen Jahren seien Farbe und Glanz.    
 
Entwurf 1 Schmetterlingsschwarm Stele 2m und 9 Sitzblöcke   9.585,00 € netto 
 
Entwurf 2 Blumen + Kind 1 Stele und 9 Sitzblöcke 14.075,00 € netto 
 

2. Schädler Natursteine, Bad Waldsee-Gaisbeuren 
 
Jura Gelb feingeschliffen Stele 1,70m und 9 Sitzblöcke 
mit eingehauenem und vergoldetem Stern sowie  
6 farbigen Aluminium-Schmetterlingen    7.900.00 € netto 
 
Alternative I Jura Grau-Blau feingeschliffen und 9 Sitzblöcke 
Mit eingehauenem und vergoldetem Stern sowie  
6 farbige Aluminium-Schmetterlinge    8.600,00 € netto 
 
Alternative II als Empfehlung Astir Marmor aus Griechenland 
Stele 1,70 m und 9 Sitzblöcke Jura Grau-Blau mit  
Eingehauenem und vergoldetem Stern  
sowie 6 farbige Aluminium-Schmetterlinge     8.600,00 € netto 
 
jeweils zzgl. Liefern, fundamentieren und versetzen   1.000,00 € netto 
 

3. Roman Vogler bildhauer- und Steinmetzwerkstätte, Altshausen 
 
Marmor Hell – T – Hauptdenkmal rund allseits handwerklich bearbeitet 
und 9 Sägestücke satiniert   20.521,00 € netto 
 
Inschrift -Spruch zeichnen und vertieft gravieren    1.100,00 € netto 
„Es ist das Ende sagte die Raupe. Es ist der Anfang sagte der Schmetterling“ 
Inkl. Transport, Versetzen und Fundament erstellen 
 
2 Schmetterlinge zeichnen und als Flachrelief ausarbeiten      540,00 € netto 
 
Alternativ: Pergamon –White, sonst wie Hauptangebot 29.896,00 € netto 
 
Alternativ. Comblanchien, sonst wie Hauptangebot 29.896,00 € netto 
 
Alternativ: Lasa – Marmor, sonst wie Hauptangebot 43.172,00 € netto 

 
Die Verwaltung schlägt aus gestalterischen Gründen den Entwurf 1 der Bildhauer Geier und 
Huber, Aulendorf „Schmetterlingsschwarm“ vor. Dieser ist auch aufgrund des Gesamtpreises 
akzeptabel. 
 
Eine Änderung der Friedhofsordnung ist nicht erforderlich, da die Bestattung von Fehlgeburten 
und Ungeborenen (Totgeburten) bereits enthalten sind. In der Bestattungsgebührenordnung 
ist für die Bestattung von Tot- und Fehlgeborenen eine Gebühr von 370 € festgelegt (§ 6 Nr. 
1.3). 
 
Friedhofsberater Ebinger, der den Entwurf für das Grabfeld gefertigt hat, empfiehlt entweder 
keine Nutzungsgebühren für die Überlassung eines Sternengrabes zu erheben oder die Gebühr 
für ein Einzelgrab für Personen unter 10 Jahren (Kindergrab) zu erheben. Die 
Bestattungsgebührenordnung sieht hier unter § 6 Nr. 3.1 400 € vor, sodass Gesamtkosten von 
770 € für die Bestattung einer Fehl- Totgeburt anfallen würden. Die Verwaltung schlägt vor 
nur die Bestattungsgebühr i.H.v. 370 € zu erheben. 
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Beschlussantrag: 
 
Der Gemeinderat fasst folgenden Beschluss: 
  

1. Auf dem Friedhof ein Grabfeld für Sternenkinder am vorgeschlagenen Standort 
angelegt wird. 
 

2. Als Schmetterlingsgrabmal wird das Angebot der Bildhauer Geier und Huber Aulendorf, 
aus Jurakalk, Schwäbische Alb mit Schmetterlingen aus venezianischem Glas, Entwurf 
1 Schmetterlingsschwarm Stele 2m und 9 Sitzblöcke zum Nettopreis 9.585,00 € 
beauftragt. 
 

3. Neben der Gebühr für die Bestattung i.H.v. 370 € wird keine zusätzlich die Gebühr für 
die Grabüberlassung erhoben. 

 
 

 
Anlagen:    
Planentwurf Sternenkindergrabstätte 
Kostenschätzungen 
Fotos vorgeschlagener Standort 
Angebote   
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